
 
 

 

 

 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, K.d.ö.R., Berlin 

 

- einerseits - 

 

 

 

und 

 

 

 

der GKV-Spitzenverband 
(Spitzenverband Bund der Krankenkassen), K.d.ö.R., Berlin 

 

- andererseits - 

 

 

 

vereinbaren Folgendes: 
 

 

  



Artikel 1 
Änderung der Vereinbarung zum Inhalt und zur Anwendung der 

elektronischen Gesundheitskarte 
(Anlage 4a BMV-Ä) 

 

In Anhang 1 wird Nummer 2.8 wie folgt gefasst: 

 

„2.8  Kann ein Versicherter, der das 18. Lebensjahr nicht vollendet hat, die elektronische 

Gesundheitskarte nicht vorlegen und kann eine elektronische Ersatzbescheinigung 

nach Nr. 2.9 nicht übermittelt werden, wird das Ersatzverfahren nach Nummer 2.5 

durchgeführt und die Nummer 1.3 findet keine Anwendung. Die Unterschrift nach Num-

mer 2.6 entfällt, wenn der Versicherte die Behandlung ohne Begleitung eines Vertreters 

in Anspruch nimmt.“ 

 

 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Die Änderung tritt mit Wirkung zum 01.01.2026 in Kraft. 

 
Berlin, den 15.10.2025 

 

 

 

Kassenärztliche Bundesvereinigung, K.d.ö.R., Berlin 

 

 

 

GKV-Spitzenverband, K.d.ö.R., Berlin 




